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Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 ROG  

Auszug aus dem Umweltbericht zum Sachlichen Teilplan Kalkstein, S. 56-60: Ka-

pitel 10 – Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung bzw. Umset-

zung der Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen und die Maßnahmen dafür im 

Umweltbericht zu benennen. Zweck der Überwachung ist unter anderem, frühzeitig unvorher-

gesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaß-

nahmen zu ergreifen. 

 Gemäß § 4 LPlG obliegt den Regionalplanungsbehörden - für den Regionalplan Münsterland, 

Sachlicher Teilplan Kalkstein somit der Bezirksregierung Münster - die Überwachung der er-

heblichen Auswirkungen der Durchführung des Teilplans. Sie führen in Zusammenarbeit mit 

den Gemeinden insbesondere ein Siedlungsflächenmonitoring durch. Zudem ist vorgesehen, 

dass sie der Landesplanungsbehörde regelmäßig, spätestens nach Ablauf von drei Jahren, 

über den Stand der Regionalplanung, die Verwirklichung der Raumordnungspläne und Ent-

wicklungstendenzen berichten. 

Die Überwachung muss sich auf die erheblichen Auswirkungen des Plans auf die Umwelt be-

ziehen. Gemäß dem Leitfaden der Europäischen Kommission handelt es sich dabei in der 

Regel um die im Umweltbericht beschriebenen Auswirkungen (EU Kommission 2003). Weiter-

hin wird erläutert, dass unter den zu überwachenden unvorhergesehenen, negativen Auswir-

kungen vornehmlich Unzulänglichkeiten der Prognosen des Umweltberichtes oder ein verän-

derter Kontext im Vergleich zu dem im Umweltbericht angenommenen zu verstehen sind. Um 

diesen Anforderungen zu entsprechen, werden für die Überwachung der Umweltauswirkungen 

der Durchführung des Regionalplans Münsterland, Teilplan Kalkstein, Indikatoren benannt, 

welche die im Umweltbericht prognostizierten erheblichen Auswirkungen und ggf. Unzuläng-

lichkeiten der Prognosen erfassen. 

Die Überwachung muss, entsprechend der Umweltprüfung, angemessen an den Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Regionalplans ausgestaltet werden. Aus Gründen der Plausibilität und 

Praktikabilität sollte es in enger Anlehnung an die Methodik der Umweltprüfung erfolgen. Auf-

bauend auf den Erkenntnissen der Umweltprüfung orientiert sich die Auswahl der Indikatoren 

daher sowohl an den wesentlichen Wirkfaktoren der Planfestlegungen (siehe Kap. 5.2.1) als 

auch an den Umweltzielen (siehe Kap. 3), die als Bewertungsmaßstab für die Auswirkungs-

prognose herangezogen wurden. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass sich Wirkungsumfang und -intensität der Planfestlegungen 

auf der Ebene des Regionalplans häufig nicht konkret und abschließend einschätzen lassen, 

da die Planfestlegungen durch die nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen kon-

kretisiert werden. Ergänzend zu den ausgewählten Indikatoren wird daher empfohlen – auch 
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im Sinne einer Abschichtung –, auf den nachfolgenden Planungsebenen, soweit erforderlich, 

ein konkreteres Monitoring der Umweltauswirkungen durchzuführen. 

Ein weiteres Argument für die Auswahl der Monitoringindikatoren ist der weitest mögliche 

Rückgriff auf vorhandene Überwachungsmechanismen, um Doppelarbeit zu vermeiden. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass sich auch diese teilwiese noch im Aufbau bzw. der Entwicklung 

befinden (bspw. Lärmkartierungen nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, die bspw. erst für be-

stimmte Ballungsräume vorliegen) (vgl. Kap. 9). Da jedoch davon auszugehen ist, dass sich 

die Überwachungsmechanismen zukünftig weiterentwickeln werden, werden diese bereits in 

das Monitoringkonzept aufgenommen. 

 Vor dem Hintergrund der wesentlichen Wirkfaktoren der Planfestlegungen des Sachlichen 

Teilplans Kalkstein (Flächeninanspruchnahme, Lärm, Beeinträchtigungen von Arten und Le-

bensräumen, visuelle Wirkungen) sowie bestehender Monitoringsysteme werden daher die in 

Tab. 10-1 dargestellten und beschriebenen Monitoringindikatoren ausgewählt. 

Bei der Auswertung der Indikatoren ist zu berücksichtigen, dass diese sich auf das gesamte 

Gebiet des Landes NRW beziehen, so dass ausschließlich ein Vergleich der Entwicklungen 

des Regionalplans mit dem landesweiten Trend möglich ist. Es ist daher zu empfehlen, die 

bestehenden Indikatoren in Bezug auf den Geltungsbereich des Teilplans Energie auszuwer-

ten. 

Tab. 10-1 enthält die wesentlichen Informationen zur Operationalisierung der Indikatoren. Die 

Tabelle gibt für jeden Indikator Aufschluss über die relevanten Umweltziele, die voraussichtlich 

von der Umweltauswirkung die der Indikator abbildet betroffenen Schutzgüter, die Datenerfor-

dernisse, Zuständigkeiten und Erhebungsintervalle. 

Neben dem Rückgriff auf bestehende Überwachungsmechanismen ist anzustreben, eine 

Überwachung im Rahmen der Erhebung der Umweltzustandsdaten bei der Fortschreibung 

des Regionalplans Münsterland durchzuführen. 

Ergänzend zu dem vorgesehenen Monitoringkonzept empfiehlt es sich, die für Umwelt- und 

Gesundheitsbelange zuständigen Behörden mit der Information über die Annahme des Plans 

um eine Rückmeldung zu bitten, wenn im Zuständigkeitsbereich der Behörden Umweltverän-

derungen auftreten, die mit dem Plan in Zusammenhang stehen könnten. Hierdurch können 

auch der Art nach unvorhergesehene Umweltauswirkungen erfasst werden. Eine derartige 

Rückmeldung ist bspw. im Rahmen des landesplanerischen Verfahrens gem. § 34 LPlG oder 

im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungen der Regionalplanungsbehörde in an-

deren Fachplanungen denkbar. 

 

 



 

 3
  

Tab. Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.-1: Monitoringindikatoren für den Regionalplan Münsterland, Sachli-

cher Teilplan Kalkstein  

Monitoringindikator Umweltziele Betroffene  

Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständig-

keiten 

Erhebungsin-

tervall 

Flächenverbrauch Sparsamer Umgang mit Grund und 
Boden und Sicherung der natürlichen 
Bodenfunktionen (§ 1 BBodSchG. 
§ 1 BNatSchG, § 1 LBodSchG, § 2 
ROG) 

Boden, Flora/ Fauna/ 
Biodiversität, Wasser, 
Landschaft, Klima/ Luft, 
Mensch, Kultur- /Sach-
güter 

Angaben zum Flächenver-
brauch aus dem Siedlungsflä-
chenmonitoring gemäß § 4 
Abs. 4 LPlG  

Bezirksregie-
rung Münster 

3-Jahres-Tur-
nus 

Auswirkungen durch 
Lärm auf den Menschen 
und die menschliche 
Gesundheit 

Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen auf den Menschen durch 
Lärm, (Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG, § 47 a-f BImSchG, § 2 
ROG, §§ 1, 48 BImSchG, 16., 18., 
26. und 39. BImSchV, TA Lärm) 
Sicherung und Entwicklung des Er-
holungswertes von Natur und Land-
schaft (§ 1 BNatSchG, § 10 
LNatSchG) 
Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft sowie des 
Erholungswertes (§ 1 BNatSchG, § 
2 ROG) 

Mensch/menschliche 
Gesundheit, Flora/ 
Fauna/ Biodiversität, 
Landschaft 

Lärmbelastungen auf der 
Grundlage der Lärmkartierung 
nach EG-Umgebungslärm-
richtlinie1 

Städte, Ge-
meinden / 
LANUV 

5-Jahres-Tur-
nus 

Auswirkungen durch 
Barrieren/Verdrängung, 
Kollision, Lärm, visuelle 
Wirkungen auf Arten 

Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen, 
ihrer Lebensstätten und Lebens-
räume, der biologischen Vielfalt 
(FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Vogel-
schutzrichtlinie 79/409/EWG, Natio-
nale Strategie zur biologischen Viel-
falt, §§ 1, 23, 30, 32, 33, 44 
BNatSchG, § 42 LNatSchG, § 2 
ROG) 

Flora/ Fauna/ Biodiversi-
tät 
 

Angaben zum Erhaltungszu-
stand der FFH-Arten in den bi-
ogeographischen Regionen 
(atlantisch/ kontinental). sowie 
Angaben zum Zustand der Po-
pulation der Arten aus dem 
FFH-Artenmonitoring2 

LANUV Turnus artspe-
zifisch zwi-
schen 2-6 Jah-
ren 

 Angaben zum Bestandstrend 
der besonders artenschutzrele-
vanten Vogelarten (Anzahl 
Brutreviere) aus dem Monito-
ring‚ EU-Vogelarten‘2 

LANUV Turnus artspe-
zifisch zwi-
schen 1-10 
Jahren  
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Monitoringindikator Umweltziele Betroffene  

Schutzgüter 

Erforderliche Daten Zuständig-

keiten 

Erhebungsin-

tervall 

Auswirkungen durch vi-
suelle Beeinträchtigun-
gen 

Sicherung und Entwicklung des Er-
holungswertes von Natur und Land-
schaft (§ 1 BNatSchG, § 10 
LNatSchG) 

 Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft sowie des 
Erholungswertes (§ 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

Bewahrung von Naturlandschaften 
und historisch gewachsenen Kultur-
landschaften vor Verunstaltung, Zer-
siedelung und sonstigen Beeinträch-
tigungen (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

Mensch, Landschaft Angaben zur Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Landschaft 
auf der Basis der Fortschrei-
bung der Fachbeiträge des Na-
turschutzes und der Land-
schaftspflege 

LANUV kein regelmä-
ßiger Turnus 

1 vgl. http://www.umgebungslaerm.nrw.de 

2 vgl. http://www.lanuv.nrw.de/service/monitoring/lanuv-monitoring.htm 


